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ARBEITSZEIT

Wer will den Zehn-Stunden-Tag?
Die Union will die tägliche Obergrenze für die Arbeitszeit abschaffen. Tatsächlich wäre eine 
solche Deregulierung weder im Interesse der Beschäftigten noch der Gesellschaft insgesamt. 

Die Unionsfraktion im Bundestag hat die Regierung aufge-
fordert, das Arbeitszeitgesetz zu reformieren. Kernpunkt: 
Die Grenze für die tägliche Höchstarbeitszeit von – in der Re-
gel – acht Stunden soll fallen und stattdessen nur noch ein 
wöchentliches Limit von maximal 48 Stunden gelten, wie 
sie in der EU-Arbeitszeitrichtlinie festgelegt ist. Das soll für 
mehr Zeitflexibilität sorgen und ist aus Sicht der Union nicht 
nur im Interesse von Arbeit-
gebern, sondern auch von 
Beschäftigten. Amélie Sut-
terer-Kipping vom HSI hat 
als Sachverständige eine 
Stellungnahme für den zu-
ständigen Bundestagsaus-
schuss verfasst. Ihr Fazit: 
Die bestehenden Spielräu-
me „sind ausreichend, um 
weitgehende und nötige 
Flexibilität für beide Seiten 
des Arbeitsverhältnisses zu 
gewährleisten“. Weiter ver-
weist die Juristin darauf, 
dass eine weitere Entgren-
zung von Arbeitszeiten Risi-
ken für Gesundheit, Verein-
barkeit und Gleichstellung 
im Berufsleben bringt. Ar-
beitswissenschaftlich gesi-
chert ist: Lange Arbeitstage 
wirken sich negativ auf die 
Gesundheit aus, nach der 
achten Stunde steigt das Risiko für Arbeitsunfälle steil an. 
Und die wenigsten Vollzeitbeschäftigten wünschen sich ei-
nen späteren Feierabend. Die Fakten: 

    f Nach der Arbeitszeitbefragung 2021 der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin arbeiten abhän-
gig Beschäftigte in Vollzeit in Deutschland durchschnitt-
lich 43 Stunden pro Woche und damit durchschnittlich 
4,3 Stunden mehr als vertraglich vereinbart, machen also 
Überstunden.

    f Arbeitswissenschaftliche und arbeitsmedizinische Er-
kenntnisse belegen Sutterer-Kipping zufolge, dass Ar-
beitszeiten von mehr als zehn Stunden täglich oder mehr 
als 40 bis 48 Stunden pro Woche mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen einhergehen. Hierzu gehören psycho-
somatische Beschwerden, Herz- und Kreislauferkrankun-
gen, Magen-Darm-Beschwerden oder Schlafstörungen. 
Zudem erhöht sich durch Übermüdung infolge überlan-
ger Arbeitszeiten das Risiko von Arbeitsunfällen. So steigt 
die Unfallhäufigkeit nach der achten Arbeitsstunde expo-

nentiell an, sodass Arbeitszeiten über zehn Stunden täg-
lich „als hochriskant eingestuft werden müssen“.

    f 97 Prozent der Beschäftigten möchten nicht länger als bis 
18 Uhr arbeiten – auch und gerade, um Arbeit und Fami-
lienleben unter einen Hut zu bekommen, ergab eine Stu-
die der Hans-Böckler-Stiftung von 2023. 

Betreuungskonflikte würden durch entgrenzte Arbeits-
zeiten nicht gelöst, sondern verschärft. Ein solches Mo-
dell begünstige tradierte Rollenverteilungen und stehe der 
Gleichstellung von Mann und Frau entgegen, warnt die Ju-
ristin. Nicht zuletzt werde es für Frauen, die Teilzeit arbei-
ten, schwerer, ihre Arbeitszeit auszuweiten. Dabei wäre das 
ein wichtiger Faktor, um das Arbeitskräftepotenzial zu ver-
größern.

Die Abschaffung der werktäglichen Höchstarbeitszeit ist 
für Sutterer-Kipping „die falsche Stellschraube zur Lösung 
des Problems von gleichberechtigter Sorgearbeit“. Viel 
dringlicher sei es, Arbeitnehmerinnen aus der Teilzeitfalle zu 
helfen. Das könne etwa durch eine Ausweitung der Rege-
lungen zur Brückenteilzeit auf kleinere Betriebe geschehen. 
Zudem sollte die Brückenteilzeit flexiblere Anpassungen der 
Arbeitszeit an die aktuellen Bedürfnisse erlauben. Gleichzei-
tig gelte es, die institutionelle Kinderbetreuung weiter aus-
zubauen.<
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Nach sechs Stunden mindestens 30 Minuten, bei 
mehreren Pausen müssen die Auszeiten mindestens 
15 Minuten lang sein.

täglich mindestens 11 Stunden am Stück, 
einmal pro Woche mindestens 24 Stunden

grundsätzlich frei. Ausgenommen sind bestimmte 
Beschäftigungsbereiche und Tätigkeiten, die nicht auf Werktage 
verschoben werden können.
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Sonn- und 
Feiertage

Obergrenze Tag

Durch Tarifvertrag oder per Betriebs- beziehungsweise 
Dienstvereinbarung aufgrund eines Tarifvertrags kann von 
Regelungen abgewichen werden, sofern die zulässige Gesamtzeit 
auf längere Sicht nicht überschritten wird. Im Bereitschaftsdienst 
können längere tägliche Arbeitszeiten zulässig sein. 

Ausnahmen

Was in Deutschland geht
Einzuhalten sind bei der Arbeitszeit nach deutschem 
beziehungsweise europäischem Recht: 
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https://www.bundestag.de/resource/blob/999230/8d09d0b104af45b5c5ed2f2f79318717/Material-Arbeitszeit.pdf

